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eine Gruppe von nur peripherifchem Jntereffe für den Vertreter der Nechts-

Fakultät zu turz tommen müffen!

Beim Handelsrecht mag es noch) am eheften angehen, daß hier Juriften

und Wirtfchaftswiffenfchaftler Seite an Seite hören; ebenfo im Wechfel-

vecht,

Wünfdhenswert ift es aber dann wieder, daß eine VBorlefung über

„Privates Berbandswefen, insbefondere Handelsgefelljhaften“ möglichft
für Wirtfchaftswijfenfchaftler allein gehalten werde. Während unfere

Beute auf manche Fineffe, z.B. des Aktienrechts, verzichten können, liegt
es für ihren Lehrer hier ftets befonders nahe, das, was er bei folcher

Sparfamteit gewinnt, nun anzulegen in Darlegungen über die hier ja be-

jonders vielfältigen und wichtigen Beziehungen zwifchen Llebendem und

papiernem Necht, zwifchen SGefellfichaftsrecht und Gefellichaftspraris,
an diefe Borlefung werden aus dem BGB, praktijh die Partien über

Vereine — wobei die Lehre von der juriftifchen Perfon anders behandelt

werden kann als wie vor volljuriftifchen Hörern! — und über Gefellfchaften

zwedmäßig mit übernommen.

Natürlich ft an Heinen HochfAHUlen eine regelmäßige oder häufigere

Beranftaltung von Nechtsvorlefungen gefondert für Juriften und für

Studierende der MWirtfchaftswiffenfchaften nicht ganz durchführbar. Was

irgend getan werden kann, follte aber auch hier gefchehen. An den Hoch-

fhulen aber mit einem ftarken Stamme von wirtjdhaftswiffenfchaftlichen

Studierenden ift es Pflicht der Unterrichhtsverwaltungen und Fakultäten,

dafür zu forgen, daß bier diefe Studierenden einen für fie befonders

hergerichteten Sonderunterricht im Necht erhalten.
Wo die herkömmliche ftarke Inanfpruchnahme der juriftifjchen Ordinarien

innerhalb ihrer eigenen Nechtsfakultät fie nicht zu einer ganz planmäßigen

Differenzierung ihrer zunächft und vor allen Dingen auf volljuriftifche

Hörer gemünzten RNechtsvorträge auf die befondere Einftellung und ab-
weichenden Bedürfniffe der Studierenden der Mirtfchaftswijfenfhaften

Fommen [äßt, müffen befondere Lehrkräfte für diefen wichtigen Sonder-
zwed daher! Sie werden dabei meift noch die Darbietungen der Nechts-

fafultät felber nad) der wirtfchaftsrechtlidhen vder rechtsfoziolvogifchen
Seite zu ergänzen in der Lage fein und fo auch den eigenen Intereffen der

Nechtsfakultäten und des Nechtsunterrichts für Bolljuriften mit dienen
Bönnen.

Das Bedürfnis nad Sonderbehandlung der wirtfhaftswiffenfhaftlicdhen
Nechtshörer beifteht ganz befonders auch auf dem Gebiete der Praktika,

Es liegt wohl auf der Hand, daß fich gerade hier bie verfchiedene Jnter-
effenrichtung und der verfhiedene Jntenfitätsgrad des Stubiums bei

Bolljuriften und bei wirtfchaftswiffenfchaftligen Halbjuriften, Ftoppelt


